
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energ ieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18 . November 2013

1Gü lti g b is: 17.05 .2030 Reg i st ri ern ummer 2 NW -2020-003194904

Gebäude
Ve rwa ltungsgebäude mit normal er t echn. Aussta ttung
g rößer 3.500 m² NGF

Haup tnu tzung /
Gebäudeka tegori e

Ra thaus Bonn-Beuel , Fri ed rich-Breuer-Straße 65, 53225
BonnAdresse

Gesamtes GebäudeGebäude te il

1962Bauj ah r Gebäude 3

2013Bauj ah r Wärmeerzeuger 3, 4

3 .999,0 m²Nettogrund fläche 5

Er dgas LLWesen tliche Ene rgi eträge r für
Heizung und Warmwasser 3

Art : Verwendung:Erneuerbare Ene rgi en

Art der Lüft ung / Kühl ung 3 Fenste rlüf tung
Schach tlüf tung

Lü ftungsan lage mit Wärmer ückgewi nnung
Lü ftungsan lage ohne Wä rmerückgewinnung

Anl age zur
Küh lung

Anlass de r Ausstel lung
des Energ ieauswei ses

Neubau
Ve rmi etung / Ve rkauf

Modern isierung
(Ände rung / Erwe iter ung )

Aushangpf licht
Sonstiges (fre iwi lli g)

Hinw eise zu den Angaben über die energet ische Qual i tät des Gebäudes

Die energeti sche Qua lit ät e ines Gebäudes kann du rch di e Berechnung des Energ i ebedarf s un te r Annahme von
standard isi erten Randbedi ngungen oder du rch die Auswe rtung des Energ i everb rauchs ermitt elt werden . Al s
Bezugsf l äche di en t d i e Net tog rund f l äche. Teil des Energ ieauswe ises sind die Mode rni si erungsempfehl ungen
(Seit e 4 ).

De r Energ ieauswe is wurde au f der Grundl age von Ber echnungen des Energ i ebedar fs erstel lt
(Ener giebedarf sauswei s). Di e Ergebn isse sind auf Sei t e 2 dargestel lt. Zusät zli che In formati onen zum Ve rbr auch
sind fre iwi lli g. Diese Art der Ausste ll ung ist Pfl ich t be i Neubaut en und bestimmten Mode rnisie rungen nach § 16
Absatz 1 Satz 3 EnEV. Die angegebenen Verg le ichswerte sind die Anfo rder ungen der EnEV zum Zeit punkt der
Erste llung des Energ ieauswe ises (Erl äu t er ungen – si ehe Sei t e 5).

De r Ene rgi eauswei s wur de au f der Grund lage von Auswer tungen des Energ i everb rauchs erstel lt
(Ener gieve rbr auchsausweis). Die Ergebn isse sind au f Sei te 3 dargestel lt. Die Ve rgl eichswe rte be ruhen auf
sta tistischen Auswe rtungen.

Datenerhebung Bedarf /Verb rauch du rch Eigent ümer Ausste lle r

Dem Ener gieauswe is si nd zusä tzl iche Info rmati onen zur energe tischen Qual itä t beigefügt (frei wil lige Angabe) .

Hinw eise zur Verw endung des Energieausweises

Der Ene rgi eausweis dient l ed igl ich der I nfo rma tion. Die Angaben im Ene rgi eauswei s beziehen sich auf das gesamt e
Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäude tei l. Der Energ ieauswe is ist ledi gli ch da für gedacht, einen
überschl äg igen Ve rgl eich von Gebäuden zu e rmögl ichen .

Aussteller:

▌▌▎▌▊▌▌▏
Städ tisches Gebäudemanagement Bonn
Berli ner Plat z 2
53111 Bonn 18.05. 2020

Ausstellung sdatum Unter schr ift des Aussteller s

1 Datum der angewendeten EnEV, gegebene nfalls angewen deten Änderungsvero rdnung zur EnEV 2 Be i nicht rechtzeitig er Zuteilung
d er Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antra gstellun g einzu trage n; die Registriernummer ist nach der en
Eingang nach träg lich einzusetzen. 3 Meh rfachangaben möglich 4 be i Wärmenetzen Baujah r der Üb ergabestation

5 Nettogrund fläch e ist im Sinne der EnEV ausschließlich d er be heizte / gekühlte Teil de r Nettogrundfläche
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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den §§ 16 ff.Energieeinsparverordnung (EnEV)vom 1 18. November 2013

2Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer 2 NW-2020-003194904

Primärenergiebedarf                    "Gesamtenergieeffizienz"
CO2-Emissionen 3 kg/(m²·a)

0 20 40 60 80 100 120 140 >160

Anforderungen gemäß EnEV 4

Primärenergiebedarf
Ist-Wert kWh/(m²·a) Anforderungswert kWh/(m²·a)

Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten eingehalten
Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) eingehalten

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Verfahren nach Anlage 2 Nummer 2 EnEV

Verfahren nach Anlage 2 Nummer 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modell")

Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

Vereinfachungen nach Anlage 2 Nummer 2.1.4 EnEV

Endenergiebedarf

Energieträger

Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m²·a) für

Heizung Warmwasser Eingebaute
Beleuchtung Lüftung 5) Kühlung einschl.

Befeuchtung
Gebäude
insgesamt

Endenergiebedarf Wärme [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Endenergiebedarf Strom [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Angaben zum EEWärmeG 6
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme-und
Kältebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Energien-Wärme-
gesetzes (EEWärmeG)

Art: Deckungsanteil: %

%

%

Ersatzmaßnahmen 7

Die Anforderungen des EEWärmeG werden durch die
Ersatzmaßnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG
erfüllt.

Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG verschärften
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Verschärfter Anforderungswert
Primärenergiebedarf: kWh/(m²·a)

Die in Verbindung mit § 8 EEWärmeG um %
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Verschärfter Anforderungswert
Primärenergiebedarf: kWh/(m²·a)

Zonen
Nr. Zone Fläche [m²] Anteil [%]

1

2

3

4

5

6

7

weitere Zonen in der Anlage

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebe-
darfs in vielen Fällen neben dem Berechnungsverfahren alternative Ver-
einfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen
führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsäch-
lichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifi-
sche Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte/gekühlte Netto-
grundfläche.

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige Angabe
4 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur Hilfsenergiebedarf
6 nur bei Neubau 7 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG
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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den §§ 16 ff.Energieeinsparverordnung (EnEV)vom 1 18. November 2013

3Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer 2 NW-2020-003194904

Endenergieverbrauch

0 20 40 60 80 100 120 140 >160

Endenergieverbrauch Wärme
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

kWh/(m²·a)53,6

Vergleichswert dieser Gebäudekategorie
für Heizung und Warmwasser 3

Warmwasser enthalten

0 10 20 30 40 50 >60

Endenergieverbrauch Strom
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

kWh/(m²·a)31,1

Vergleichswert dieser Gebäudekategorie
für Strom 3

Der Wert enthält den Stromverbrauch für

Zusatzheizung Warmwasser Lüftung eingebaute Beleuchtung Kühlung Sonstiges

Verbrauchserfassung
Zeitraum

von bis Energieträger 4
Primär-
energie-
faktor-

Energieverbrauch
[kWh]

Anteil
Warmwasser

[kWh]

Anteil Heizung
[kWh]

Klima-
faktor

Energie-
verbrauch

Strom
[kWh]

01.01.2016 31.12.2018 Erdgas LL 1,10 515614 5156 510458 1,25

01.01.2016 31.12.2018 Strom 1,80 372843

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes 114,9 kWh/(m²·a)

Gebäudenutzung

Gebäudekategorie/
Nutzung Flächenanteil

Vergleichswerte 3

Heizung und
Warmwasser Strom

Verwaltungsgebäude mit normaler techn.

Ausstattung größer 3.500 m² NGF
100,0 % 85 30

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchs-
kennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung
vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro
Quadratmeter beheizte/gekühlte Nettogrundfläche. Der
tatsächliche Energieverbrauch eines Gebäudes weicht
insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich
ändernden Nutzerverhaltens von den angegebenen
Kennwerten ab.

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
3 veröffentlicht unter www.bbsr-energieeinsparung.de durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gemeinsam mit dem

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 4 gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge in kWh
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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den §§ 16 ff.Energieeinsparverordnung (EnEV)vom 1 18. November 2013

4Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer 2 NW-2020-003194904

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind möglich nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Nr. Bau- oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

empfohlen

in
Zusammenhang

mit größerer
Modernisierung

als
Einzel-
maß-

nahme

(freiwillige Angaben)

geschätzte
Amortisa-
tionszeit

geschätzte
Kosten pro
eingesparte

Kilowatt-
stunde

Endenergie

weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhältlich bei/unter:

- DEMOVERSION -, - nicht für den gewerblichen Einsatz -
,

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den §§ 16 ff.Energieeinsparverordnung (EnEV)vom 1 18. November 2013

5Erläuterungen

Angabe Gebäudeteil – Seite 1
Bei Nichtwohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu Wohn-
zwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energieausweises gemäß
dem Muster nach Anlage 7 auf den Gebäudeteil zu beschränken, der
getrennt als Nichtwohngebäude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22
EnEV). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe „Gebäudeteil“ deut-
lich gemacht.

Erneuerbare Energien – Seite 1
Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare Energien
genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zum EEWärmeG)
dazu weitere Angaben.

Energiebedarf – Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den
Endenergiebedarf für die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Be-
leuchtung, Lüftung und Kühlung dargestellt. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standar-
disierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes
Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wärmegewinne)
berechnet. So lässt sich die energetische Qualität des Gebäudesun-
abhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage beurteilen. Insbeson-
dere wegen der standardisierten Randbedingungen erlauben die angege-
-benen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Primärenergiebedarf – Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er
berücksichtigt neben der Endenergie auch die sogenannte „Vorkette“ (Er-
kundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten
Energieträger (z.B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein
kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energie-
effizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienut-
zung. Die angegebenen Vergleichswerte geben für das Gebäude die Anfor-
derungen der EnEV an, die zum Zeitpunkt der Ausstellung des Energie-
ausweises galt. Sie sind im Fall eines Neubaus oder einer Modernisierung
des Gebäudes, die nach den Vorgaben des § 9 Absatz 1 Satz 2 EnEV
durchgeführt wird, einzuhalten. Bei Bestandsgebäuden dienen sie zur Orien-
tierung hinsichtlich der energetischen Qualität des Gebäudes. Zusätzlich
können die mit dem Energiebedarf verbundenen CO2-Emissionen des
Gebäudes freiwillig angegeben werden.

Der Endwert der Skala zum Primärenergiebedarf beträgt, auf die Zehnerstel-
le gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts „EnEV Anforderungswert
modernisierter Altbau“ (140 % des „EnEV Anforderungswerts Neubau“).

Wärmeschutz – Seite 2
Die EnEV stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Änderungen auch
Anforderungen an die energetische Qualität aller wärmeübertragenden Um-
fassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) sowie bei Neubauten
an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäu-
des.

Pflichtangaben für Immobilienanzeigen – Seite 2 und 3
Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen Angaben
sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart der Seite 2
oder 3.

Endenergiebedarf – Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich
benötigte Energiemenge für Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung,
Lüftung und Kühlung an. Er wird unter Standardklima und Standardnutzungs-
bedingungen errechnet und ist ein Indikator für die Energieeffizienz eines
Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energie-
menge, die dem Gebäude unter Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berücksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss, da-
mit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf, die notwen-
dige Lüftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden können. Ein
kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Angaben zum EEWärmeG – Seite 2
Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestimmtem Umfang erneuer-
bare Energien zur Deckung des Wärme- und Kältebedarfs nutzen. In dem
Feld „Angaben zum EEWärmeG“ sind die Art der eingesetzten erneuerbaren
Energien und der prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld
„Ersatzmaßnahmen“ wird ausgefüllt, wenn die Anforderungen des
EEWärmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen zur Einsparung von
Energie erfüllt werden. Die Angaben dienen gegenüber der zuständigen Be-
hörde als Nachweis des Umfangs der Pflichterfüllung durch die Ersatzmaß-
nahme und der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch – Seite 3
Die Angaben zum Endenergieverbrauch von Wärme und Strom werden für
das Gebäude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkosten bzw. der
Abrechnungen von Energielieferanten ermittelt. Dabei werden die Energie-
verbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Nutzein-
heiten zugrunde gelegt. Die so ermittelten Werte sind spezifische Werte pro
Quadratmeter Nettogrundfläche nach der EnEV. Der erfasste Energiever-
brauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen Wetterdaten und
mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerech-
net. Die Angaben zum Endenergie verbrauch geben Hinweise auf die energe-
tische Qualität des Gebäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen
Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht möglich. Der tatsächliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder
eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und
sich ändernden Nutzerverhaltens oder sich ändernder Nutzungen vom ange-
gebenen Endenergieverbrauch ab.

Im Fall längerer Leerstände wird hierfür einpauschaler Zuschlag rechnerisch
bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob und inwieweit der-
artige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle „Ver-
brauchserfassung“ zu entnehmen.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebäu-
de. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine gute
energetische Qualität im Vergleich zum Gebäudebestand dieses Gebäude-
typs. Die Endwerte der beiden Skalen zum Endenergieverbrauch betragen,
auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen Vergleichswerts.

Primärenergieverbrauch – Seite 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude insgesamt ermit-
telten Endenergieverbrauch für Wärme und Strom hervor. Wie der Primär-
energiebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vor-
kette der jeweils eingesetzten Energieträger berücksichtigen.

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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Berechnungsunterlagen Seite -1-

Hottgenroth Software, HS Verbrauchspass 3.3.49 Gebäude: Rathaus Bonn-Beuel, Friedrich-Breuer-Straße 65, 53225 Bonn

B E R E C H N U N G S U N T E R L A G E N

zur Ausstellung eines Energieausweises auf Basis des Energieverbrauchs
gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV)

Übersicht Eingabedaten

Objekt

Straße: Rathaus Bonn-Beuel, Friedrich-Breuer-Straße 65
PLZ / Ort: 53225 Bonn
Gebäudeteil: Gesamtes Gebäude
Energiebezugsfläche: 3999,00 m²

Energieverbrauch

Energieträger: Erdgas LL
Einheit: kWh Brennwert
Energieinhalt: 0,90 kWh / kWh Hs

Abrechnungs- Abrechnungs- Verbrauch Heizung Warmwasser
beginn ende kWh Hs kWh kWh % kWh %

01.01.2016 31.12.2016 168851 152118 150597 99,0 1521 1,0
01.01.2017 31.12.2017 185111 166767 165099 99,0 1668 1,0
01.01.2018 31.12.2018 218370 196730 194762 99,0 1967 1,0

Stromverbrauch

Abrechnungs- Abrechnungs- Stromverbrauch
beginn ende kWh

01.01.2016 31.12.2016 124908
01.01.2017 31.12.2017 126114
01.01.2018 31.12.2018 121821

Klimakorrektur

basierend auf ortsgenauen Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes
Postleitzahl für Klimakorrekturdaten: 53225
Ort: Bonn

Leerstände

- keine -



Berechnungsunterlagen Seite -2-

Hottgenroth Software, HS Verbrauchspass 3.3.49 Gebäude: Rathaus Bonn-Beuel, Friedrich-Breuer-Straße 65, 53225 Bonn

Gebäudenutzung / Vergleichswerte für Heizung, Warmwasser und Strom

Kategorie / Nutzung Anteil Vergleichswert
HZ + WW Strom

% m² kWh /(m² a) kWh /(m² a)
Verwaltungsgebäude mit normaler techn. Ausstattung größer 3.500... 100,0 3999 85 30

Ergebnisse

Energieverbrauchskennwert

Abrechnungszeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2018
Kennwert: 53,6 kWh/(m² a)

Stromverbrauchskennwert

Abrechnungszeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2018
Kennwert: 31,1 kWh/(m² a)

Hauptnutzung / Vergleichswerte für Heizung, Warmwasser und Strom

Hauptnutzung Verwaltungsgebäude mit normaler techn. Ausstattung größer 3.500 m² NGF
Vergleichskennwert für
   - Heizung und Warmwasser: 85,0 kWh/(m² a)
   - Strom: 30,0 kWh/(m² a)


